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An die  

Direktorinnen und Direktoren der 

Grundschulsprengel, Schulsprengel, Mittel- 

und Oberschulen 

 
An das 
Amt für Arbeitsmarktbeobachtung 

 

Bozen, 4. April 2022  

  
Bearbeitet von: 

Sieglinde Mayr 
Wolfgang Oberparleiter 
Tel. 0471 417558 

Sieglinde.Mayr@provinz.bz.it 

Wolfgang.oberparleiter@provinz.bz.it 

 

 

 

Zur Kenntnis. 

 

 

 

 

Rundschreiben Nr. 19/2022 

 

 

ProNotel2: Vereinheitlichte Pflichtmitteilung von Arbeitsverhältnissen („Einheitsmeldung“) –  

Hinweise und Anleitungen 

 

Sehr geehrte Schulführungskräfte,  

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten,  

 

da es seit Inkrafttreten der vereinheitlichten Pflichtmitteilung von Arbeitsverhältnissen über das elektronische 

System „ProNotel2“ am 1. Dezember 2008 mehrere Änderungen und daher in der Vergangenheit auch einige 

verschiedene diesbezügliche Mitteilungen von Seiten der Bildungsdirektion gegeben hat – die somit teilweise 

nicht mehr auf dem allerneuesten Stand sind – werden mit diesem Rundschreiben bzw. den entsprechenden 

Anlagen zusammenfassend alle wichtigen Informationen/Hinweise dazu wiedergegeben. 

Somit sind die bisherigen Mitteilungen/Rundschreiben der Bildungsdirektion dazu als überholt zu betrachten. 
 

Die Hinweise finden Sie in den nachfolgenden Anlagen: 

• Anlage A): Hinweise zur Vereinheitlichten Pflichtmitteilung von Arbeitsverhältnissen („Einheitsmeldung“) 

über das Formular „UniLav“  
• Anlage B): Zuständigkeiten für die Erfüllung der ProNotel2-Meldepflicht 

• Anlage C): Tabelle Gehaltsdaten für ProNotel2-Meldung 

• Anlage D): Anleitungen zum Ausfüllen der Online-Meldungen von Arbeitsverhältnissen direkt mit dem 
System ProNotel2 über die entsprechende Webseite des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung 

https://www.provinz.bz.it/arbeit 
Wichtiger Hinweis dazu: Diese ausführlichen Anleitungen in Anlage D) sind lediglich für jene Fälle 
gedacht, bei denen es sich um Arbeitsverhältnisse handelt, deren Arbeitsbeginn vor dem 1. Dezember 
2008 (Einführung ProNotel2) liegt und es noch keine ProtNotel2 Meldung gibt und die nicht über 
Infoschool getätigt werden können. 
Im Normalfall ist eine neue Meldung direkt über die Webseite mit dem System ProNotel2 nämlich 
immer mit dem Menüpunkt „Meldungen suchen“ (danach „Eingabe der Steuernummer des 
Beschäftigten“, dann Anklicken von „Suchen“ unten links, danach Anklicken von „Aktion) ganz rechts und 
Auswahl der gewünschten „Aktion“ mit anschließendem „OK“) zu tätigen, damit sämtliche Angaben zum 
Arbeitgeber und zum Beschäftigten nicht nochmals eingetragen werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

 

Der Abteilungsdirektor 

 

Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

Anlagen: w.o. 
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